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Bericht über die Landtaqssitzung vom 31. Dezember 1957 
Wahl und Vorschlag der  Regierungsmitglieder zur {Ernennung — Genehmigung des Budgets und des Finanzgesetzes 

Am 31. Dezember 1957 versammelte sich der 
Landtag vormittags um 9 Uhr in öffentlicher 
Sitzung. Dieser ging eine ca. halbstündige Be
sprechung der Fraktionen im Konferenzzimmer 
voraus. Landtagspräsident Dr. Josef Hoop be
grüßte die Abgeordneten und insbesondere 
Regierungschef Frick als Vertreter der Regie 
rung (der Abgeordnete Dr. Alois Ritter war 
durdi  Dr. Alois Vogt und der Abgeordnete Jo
sef Oehri durch Engelbert Franz vertreten). 

Vor Eintritt auf die Tagesordnung wurden 
die  Protokolle der  Landtagssitzungen vom 30 
September 1957 und vom 12. November 1957 
diskussionslos genehmigt. Eintretend auf die 
Tagesordnung nahm der  Landtag die Neuwahl 
der Regierungsmitglieder vor, nachdem sowohl 
die Amtsperiode des Regierungschefs als auch 
die der  Regierungsräte abgelaufen war. 

Für den  verstorbenen Regierungschef-Stell
vertreter F. Nigg War infolge Tod eine Ersatz
wahl fällig. Außerdem hatte  d e r  Landtag auch 
die Wahl der  Verwaltungsbeschwerdeinstanz 
vorzunehmen. Ueber Antrag des Fraktionsfüh
rers der  Fortschrittlichen Bürgerpartei, Sani
tätsrat Dr. Martin Risch, wurde als Regierungs
chef Herr Alexander Frick bestätigt, bezw. dem 
Landesfürsten zur Ernennung vorgeschlagen. 

Seitens der  Vaterländischen Union wurde als 
Regierungschef-Stellvertreter der  Abgeordnete 
Josef Büchel, Triesen, gewählt, bezw. dem Lan
desfürsten zur Ernennung vorgeschlagen. Als 
Regierungsräte wählte der  Landtag ebenfalls 
einstimmig 

Herrn Josef Meier (Fortschrittliche Bürgerpar
tei, bisher), 

Herrn Dr. Ivo Beck (Vaterländische Union, neu) 

Als Regierungsrat-Stellvertreter die Herren 
Alfons Büchel, Mauren, und Gottfried Hilti, 
Schaan. 

Als neuen Präsidenten der Verwaltungsbe-
schwerdeinstanz und als stellvertretenden Vor
sitzenden schlug der  Landtag dem Landesfür
sten die Herren Dr. Gregor Steger, Balzers und 
Dr. Erich Seeger, Schaan, zur Ernennung vor. 
Als Rekursrichter in die Verwaltungsbeschwer
deinstanz wählte der Landtag einstimmig die 
Herren: 

Dr. Wil ly  Ospelt, Vaduz (neu) 
Hugo Kind, Ruggell (bisher) 
August Sprenger, Vaduz (bisher) 
Ludwig Marock, Mauren (bisher) 

Als Ersatzrichter wurden in die .Verwaltungs
beschwerdeinstanz nachstehende Herren beru
fen: 

Josef Frömmelt, Triesen Nr. 48 (bisher) 
Eduard Oehri, Schellenberg (bisher) 
Hans Rheinberger, Vaduz (bisher) 
Edmund Marxer, Eschen (bisher) 

Nach Durchführung der Wahlen gratulierte 
der Vorsitzende des Landtages allen Gewähl
ten und wünschte ihnen im Namen des Land
tages recht viel Erfolg und gedeihliche Arbeit 
in der neuen Amtsperiode. 

In de r  Folge behandelte de r  Landtag den 
Jahresvoranschlag für 1958, sowie das Finanz
gesetz. Bevor sich die Abgeordneten mit den  
Vorlagen beschäftigten, übergab Landtagsprä
sident Dr. Josef Hoop Herrn Regierungschef 
Frick das  Wort. Bezugnehmend auf  den Voran
schlag für das Jähr  1958 führte der  Ghef der  
Fürstlichen Regierung folgendes aus: 

Herr Präsident, 
Herren Abgeordnete! 

Es wird Sie, meine Herren; interessieren, 
wie d ie  Finanzierung unsere^ Landes sich in 
dem häute  zu Ende gehende^ Rechnungsjahre 
abgewickelt hat. Soviel jetzjf schon überblickt 
werden kann, bewegen sid^die Ausgaben so 
ziemlich in dem durch den yoranschlag festge
legten Rahmen. Einige Einnahmepositioneri 
entwickelten sich etwas besser als vorauszu
sehen war, sodaß es den 'Bestimmten Anschein 
macht, daß trotz erfolgte! nachträglicher Kre
ditgewährung die Rechnung pro 1957 ziemlich" 
ausgeglichen abschließen wird. Das Finanzge
setz für das Jahr  1957/sah bekanntlich einei) 
Fehlbetrag in Höhe von Fr. 386 925.— vor. 

Die stets steigende/Tendenz de r  Budgetzif
fern, die wir nun schon seit de r  Einführung 
de r  Frankenwährung/feststellen können, hiejt  
auch dieses Jahr  an, /überschreiten unsere E W 
nahmen doch die  9/Millionengrenze. Es'' ist 
dies einerseits ein/erfreuliches Zeicheiv der  
Prosperität unsere/ Wirtschaft und anderer
seits aber auch, Wir wollen und müssen uns 
dessen bewußt sein, leider ein. Ausdruck der 
immer noch abnehmenden Kaufkraft unserer 
Währung. Nicht zu unrecht wird unser Jahr
hundert das Zeitalter de r  Inflationen genannt. 
Ob wohl das Jahr 1958 die Stabilisierung brin
gen werde? Verschiedene Prognosen und An
zeichen sprechen dagegen! 

Bevor nun das hohe Haus auf die Beratung 
des Voranschlages eintritt, möchte ich, wie in 
früheren Jahren, einige Positionen im Voraus 
kurz erläutern und die Notwendigkeit begrün
den:  

Die Tonbandanlage des Landtages ist bald 

10 Jahre  im Betrieb. Sie hat sich im großen 
und ganzen bewährt, sind doch al l  die Jahre  
hindurch keine Diskussionen mehr  wegen der  
Abfassung des  Protokolle!? entstanden. In  der  
letzten Zeit allerdings klagte d e r  Protokoll
führer über häufige Störungen, d ie  wahr  
sdieinlich mit dem Alter und der Unvollkom-
menheit des Gerätes zu erklären sind. Um 
nun  die 'Verhandlungen des Landtages sicher 
und zuverlässig aufnehmen, zu können, beab
sichtigt die Regierung die  Ersetzung de r  heu
tigen Apparatur durch eine stärkere, moder
nere. Die Kosten für das  Büro des  Landtages 
sind daher um 3500.— Fr. höher veranschlagt 
als im Vorjahre. 

* 

Art. 1 des Gesetzes vom 22. 12. 1953 be
stimmt, daß das  liechtensteinische Staatsper-
sonal gleich besoldet wird, wie da s  des Kan
tons St. Gallen. Nun ha t  de r  Große Rat d e s  
Karrtoris St. Gallen für das Jahr  1958 eine 3-
prozentige Reallohnzulage beschlossen. 

Diese Zulage wirkt sich 'bei allen Gehalts
positionen der 'Beamten und Angestellten aus, 
die Bezahlung de r  Lehrpersonen wurde letztes 
Jahr  neu geregelt und bleibt im Jahre  1958 
unverändert. 

* 

Unsere Gesandtschaft in Bern muß das von 
ihr seit dem Jahre 1945 in der Gerechtigkeits
gasse gemietete Gebäude demnächst räumen, 
d a  es der  neue Besitzer selber bewohnen will. 
Es zeigt sich nun, daß u m  den bisherigen 
Mietpreis keine neufen passenden Räume auf
zutreiben sind und mit einem rund Fr. 5900.— 
höheren Mietaufwand gerechnet werden muß. 
Daher die Erhöhung unter dem Titel Gesandt
schaft. Die Regierung wird die Frage prüfen, 

Liebe Freunde des Liechtenstein. Roten Kreuzes 
Zu Beginn des Neuen Jahres wünsche ich Euch, liebe Freunde des Liechtenstei
nischen Roten "Kreuzes, Gottes Segen und die Fülle seiner Gaben. Es ist für 
mich eine Herzenssache, Euch an dieser Stelle dafür z u  danken, daß Ihr  i m  
vergangenen Jahr das Liechtensteinische Rote Kreuz unterstützt habt, groß
zügig und immer wieder, und Euch z u  bitten, uns weiterhin zu helfen. Werdet 
nicht müde in den guten Werken. Die guten Werke üben, heißt in Gemein
schaft mit  unserem göttlichen Meister leben, heißt, sich zu  seiner Botschaft be
kennen, zur Botschaft göttlicher Liebe. Es ist eine Gemeinschaft in Liebe u m  
Christi Willen. Und zwar liegt das/Wesen der. guten Werke nicht nur darin, 
Gutes z u  tun, Not  zu beheben und Gaben zu  verteilen, sondern auch und eben
sosehr darin, für den Nächsten da zu sein, gut zu  ihm zu  sein. Aus diesem Geiste 
heraus, aus dem Geiste christlicher Charitas, kann die Welt besser werden. Das 
kann zum Frieden führen. Auch das kleine Liechtenstein, auch jeder Einzelne 
von Euch, kann hier mitarbeiten. 

Ich möchte diesen Winter wieder Euch besuchen, wie vor drei Jahren, u m  in 
den Sektionsveranstaltungen in jeder liechtensteinischen Gemeinde vom Werk 
des Liechtensteinischen Roten Kreuzes zu  berichten, vom Kinderheim, das wir 
inzwischen erbaut haben, von den vielen Gaben, die wir verteilen konnten. Ich 
möchte Euch sagen, daß es immer noch Verlassene auf der Welt gibt, u m  wel
che man sich kümmern muß, daß es immer noch Kinder und alte Leute gibt, 
die nicht an der Sonne stehen und denen man helfen muß. Ich freue mich, 
Euch an den kommenden Sektionsveranstaltungen wieder zu sehen. 

Gott schütze Liechtenstein und das liechtensteinische Volk. 

Gina, Fürstin von Liechtenstein 
Präsidentin des 

Liechtensteinischen Roten Kreuzes 

Schloß Vaduz, den 1. Januar 1958 

o b  nidi't die Errichtung eines landeseigenen 
Gesandtschaftsgebäudes in de r  Schweizeri
schen Hauptstadt angezeigt wäre. 

* 

In Schaan sollen im Jahre 1958 die Grabun
gen bei u n d  innerhalb de r  St. Peters Kapelle 
fontgesetzt werden. Ueber die sehr  erfolgrei
chen Forschungsarbeiten am dortigen römi
schen Castell im Jahre  1957 wird das  heurige 
Jahrbuch unseres historischen Vereines reich
lichen Aufschluß geben. Das Interesse a n  die
ser  Grabung war  im Inland und besonders 
auch in den  Gelehrtenkreisen des Auslandes 
überraschend groß. 

* 

Verschiedene Indizien lassen vermuten, daß  
wir e s  bei de r  St. Peterskapelle, die ganz auf 
den  römischen Kastellmauern steht, mit  ei
nem der  fitesten, wenn nicht miit dem ältesten 
Gotteshause in Liechtenstein zu tun haben.  
Von sorgfältigen Grabungen unter  dem heuti
gen Fußboden de r  Kirche erhoffen sich d i e  
Fachleute sehr viele Aufschlüsse. Auch diese 
Arbeiten sollen durch unseren historischen 
Verein durchgeführt werden. Für die Kosten 
der  Forschung hät te  das Land allein aufzu
kommen, hingegen hätte das  an  d e r  daran an 
schließenden dringend nötigen Restaurierung 
der  Kapelle sich mit einer Subvention zu be
teiligen. Es ist schwer, im Voraus die Kosten 
für diese Forschung zu schätzen. Die Regie
rung ha t  hiefür einen Betrag von Fr. 10 000.-
eingesetzt. 

* 

Eine recht merkliche Entlassung des  Bud
gets kann nun unter  dem Titel „Rheinschutz-
'bauten" festgestellt werden. Seit 1956 belie
fen sich die Ausgaben des Landes für diese 
Arbeiten jährlich durchschnittlich auf ca. Fr. 
250 000.—, dieses Jahr  sind Mefür noch Fr. 
160 000.— eingesetzt. Weitaus der  größte Teil 
ist davon für d ie  Verstärkung des Vorgrundes 
vorgesehen. In  d e n  Gemeinden Triesen und  
Schaan werden j e  ein Stüde schadhafte Pflä-
sterung umgebaut werden. Die sehr kostspie
ligen Erhöhungs- und Verstärkungsarbeiten 
a n  den  Wuhren sind nun beendet. N u n  gilt 
es, das Werk  in gutem Zustande zu erhalten. 
Die Auswertung d e r  neuesten Sohlenaufnah
men des Rheinbettes liegt noch nicht vor, aber  
es ist sehr augenscheinlich, daß die Fußsohle 
dank der  verschiedenen Maßnahmen heute 
eine sinkende Tendenz aufweist. 

* 

Das Bauamt ha t te  auch im Jahre 1957 Mühe, 
den 'bewilligten Kredit für Straßenverbesse
rungen verbauen zu können, denn Bodenaus
lösungen machen in zunehmendem Maße 
Schwierigkeiten. Unser Voranschlag enthält 
für 1958 wieder eine Summe in Höhe von 
1 350 000 Fr. für Straßenneubauten. Gebaut 
soll werden: 

für Fr. 
600 000.— 
200 000.— 
100 000.— 
30 000.— 
80 000.— 

Zwischen Balzers und Triesen 
in de r  Gemeinde Triesenberg 
in Schaan (Mühleholz) Trottoir 
an der Gafleistraße 
a n  der  Forststräße Planken 
An der  Straßeneinmündung 

Gamprin—Bendern 
a n  der Schönbühlstraße Eschen 
a n  de r  Dorfstraße Schellenberg 

120 000.— 
120 000.— 
100 000.— 

Zusammen für Fr. 1 350 000-

Der Ausbau unseres Straßennetzes erfolgt 
in einer Art, die  d e n  neuzeitlichen Anforde
rungen Rechnung trägt. Die Kosten sind dem
entsprechend gestiegen und belaufen sich für 
den laufenden Meter zwischen 300 u n d  375.— 
Franken. 


